
Gesetze

§13
(1) Die Tagungen der Volksvertretungen sind öffentlich. Bür

gern, die an der Tagung teilnehmen, kann das Wort zur Tages
ordnung erteilt werden. Die Volksvertretungen können im Einzel
fall den Ausschluß der Öffentlichkeit beschließen.

(2) Abgeordnete der Volkskammer und der höheren örtlichen 
Volksvertretungen sowie Mitglieder der Räte der höheren ört
lichen Volksvertretungen können mit dem Recht der Beratung an 
den Tagungen teilnehmen.

(3) Die Mitglieder des Rates und die Leiter der Fachorgane 
sind verpflichtet, an den Tagungen der Volksvertretungen teil
zunehmen. Die Leiter der den betreffenden örtlichen Organen 
unterstellten Betriebe und Einrichtungen sind verpflichtet, auf 
Einladung an den Tagungen teilzunehmen. Sie haben auf An
fragen der Abgeordneten im Rahmen ihres Aufgabengebietes 
Auskünfte zu erteilen und auf Verlangen der Volksvertretungen 
Rechenschaft zu legen.

(4) Die Leiter der im § 8 Abs. 1 genannten Organe, Betriebe 
und Einrichtungen sind verpflichtet, auf Einladung an den Tagun
gen der örtlichen Volksvertretungen teilzunehmen und im Rah
men des § 8 Abs. 2 Auskünfte zu erteilen.

§14
(1) Die Volksvertretungen sind beschlußfähig, wenn in der 

Tagung mehr als die Hälfte der Abgeordneten anwesend ist.
(2) Bei Beschlußunfähigkeit ist frühestens am nächsten Tage, 

spätestens innerhalb von sieben Tagen eine neue Tagung einzu
berufen, die in jedem Falle als beschlußfähig gilt.

§15
(1) Die Volksvertretungen fassen ihre Beschlüsse mit einfacher 

Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit kann die Beschlußvor
lage noch ein zweites Mal zur Beratung vorgelegt werden.

(2) Die Beschlüsse sind am Ende derTagung vom Vorsitzenden 
der Tagungsleitung und vom. Vorsitzenden des Rates auszuferti
gen. In der Regel sind sie in ortsüblicherWeise zu veröffentlichen.

(3) Die Beschlüsse treten mit dem Tage ihrer Veröffentlichung 
in Kraft, soweit die Volksvertretungen nichts anderes bestimmen.

§16
Die örtlichen Volksvertretungen geben sich eine Geschäfts

ordnung.
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